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Dorwort
zur zweiten Auflage.

Die erste Auflage des Buches ist seit längerer Zeit 
vergriffen. Don der Herausgabe einer neuen Auslage 
ist bisher abgesehen worden, da sie die dauernden Aen
derungen der gesetzlichen Dorschristen der Gefahr aus
gesetzt hätten, datz sie schnell wieder unvollständig ge
wesen wäre. Jetzt besteht diese Befürchtung nicht. 3n 
der unterstützenden Erwerbslosenfürsorge ist erst beim 
Wiederzusammentreten des Reichstags im Spätherbst 
mit der Beratung der sehr wichtigen Frage zu rechnen, 
ob das jetzige System der Höchstsätze durch ein Lohn- 
klassensystem ersetzt werden soll und dadurch die Unser- 
stützungssähe dem bisher verdienten Lohn angepatzt 
werden sollen. Ob und wann es jedoch durchgesührt 
werden wird, steht noch dahin. 3n der produktiven 
Erwerbslosenfürsorge wird sich das Hauptaugenmerk der 
nächsten Zukunft auf die Durchführung des großzügigen 
Arbeitsbeschaffungsprogramms der Reichsregierung 
richten, wodurch man hofft, zahlreiche Erwerbslose wie
der in das Wirtschaftsleben zurückführen zu können. 
3m übrigen ist wohl weder hier, noch auf dem Gebiete 
der Nebenvorschriften mit grundlegenden Aenderungen 
zu rechnen. Deshalb kann der jetzige Zeitpunkt als 
besonders geeignet bezeichnet werden, mit einer neuen 
Auflage hervorzutreten.

Die erste Auflage hat in der Praxis guten Zuspruch 
gefunden. Die zweite geht in denselben Bahnen weiter.



Bei der Fülle des Stosses mußte besonders darauf Be
dacht genommen werden, bei den Erläuterungen den 
rechten Mittelweg zu finden und vor allem das Grund
sätzliche hervorzuheben, um die verwickelten Vorschrif- 
ten auch für den Richtfachmann verständlich zu machen. 
Denn die vielen, zum Teil grundsätzlichen Aenderungen 
haben das Gebiet derart unübersichtlich gemacht, daß 
es nur schwer möglich ist, sich darauf zurechtzuflnden. 
Dabei handelt es sich um ein Gebiet, das von außer
gewöhnlicher Bedeutung ist und dessen Vorschriften in 
politischer, volkswirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht 
zur Zeit weit schwerwiegender sind als die mancher 
sonstiger sozialer Gesetze. Deshalb sind den meisten 
Abschnitten Einführungen vorangestellt worden, die ihre 
allgemeine Bedeutung zeigen sotten. Auch die zweite 
Auflage hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem den Be- 
dürfnisien der Praxis zu dienen. 3n größerem Umfange 
verwendet sie die grundlegenden Bescheide des Reichs
arbeitsministers; denn ihnen, hat das Reichsgericht 
durch Urteil vom 7. März 1922 (Reue Zeitschrift für 
Arbeitsrecht 1922 6. 320) die Bedeutung von maßgeb
lichen Erläuterungen des Willens des Gesetzgebers bei 
Auslegung unklarer Gesehesstellen beigelegt.

Eine allgemeine Einführung soll die Entwicklung 
des ganzen Aufgabenkrelses dem Leser näher bringen 
und zeigen, wie weit die Umgestaltung der Erwerbs
losenfürsorge in eine Arbeitslosenversicherung fortge
schritten ist. Der Ausbau der künftigen Arbeitslosen
versicherung nach dem vorliegenden Entwurf konnte da
bei naturgemäß nur tn großen Zügen dargestellt werden. 

Dagegen wurde, um den Preis gleichwohl niedrig
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zu halten, davon abgesehen, die Ausführungsbestlmmun- 
gen der Länder abzudrucken, obschon sie von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung sind.

Der Titel des Buches lautete in der ersten Auflage: 
„Die Reichsverordnung über Erwerbslosenfürsorge In 
der Fassung vom 16. Februar 192V Er ist jedoch 
lricht mehr geeignet, den Inhalt des Buches genügend zu 
kennzeichnen, da auch die Nebenbestimmungen und die 
produktive Erwerbslosensürsorge ausgenommen worden 
sind. Da das Buch eine Darstellung des gesamten 
Rechtsstoffes der Erwerbslosensürsorge geben soll, wur
de es als Handbuch der Erwerbslosensürsorge bezeichnet. 
Möge es den Absichten des Berfaffers entsprechend 
der Praxis ein Helfer und Wegweiser sein. 

Weimar, den 1. August 1926.

Dr. Schmelzer.
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I. Einführung
Wie welk ist die Umgestaltung der Erwerbslosenfürsorge 

in eine Arbeitslosenversicherung fortgeschritten?

Die Arbeilslosenfrage beschäftigt schon seit Jahr
zehnten die öffentliche Meinung in Deutschland, ohne 
daß es jedoch bis zum Ausbruch des Weltkrieges zu 
einer gesetzlichen Regelung gekommen wäre. Wle auf 
so vielen anderen Gebieten hat auch hier der Krieg 
den Anstotz zu rascherer Entwicklung gegeben. Schon 
während seiner Dauer machte es sich nötig, eine gewisse 
Fürsorge einzurichten für die Ärbeilnehmer einzelner 
Jndustriegruppen, die unter seiner Einwirkung beson
ders zu leiden hatten, für die Textil-, Bekleidungs-, 
Schuhwaren- und Tabakindustrie. Allerdings hat diese 
Fürsorge keine erhebliche Bedeutung gewonnen, da in
folge der ungeheuren Anforderungen des Heeres an 
Mannschaftsersah und durch die starke Ausdehnung der 
Kriegsindustrie die Arbeitslosen immer schnell wieder 
untergebracht werden konnten.

Um so gefahrdrohender wurde die Lage, als mit 
einem baldigen ungünstigen Ausgang des Krieges ge
rechnet werden mutzte. Es war ein Gebot der Staats
erhaltung, vorzusorgen, datz die zurückkehrenden 6 Mil
lionen Demobilisierter nicht plötzlich vor dem Nichts 
standen, zumal vorauszusehen war, datz auch die Kriegs
industrie ihre Arbeiter nicht mehr würde beschäftigen 
können und die Umstellung der Kriegs- in die Friedens
wirtschaft längere Zeit dauern würde. Deshalb lietz 
die kaiserliche Regierung, als Anfang Oktober 1918 

Schweißer, Erwerbslosensürsorge. 1



2 Erwerbslosenfürsorge

das Waffenstillstandsangebot ergangen war, durch das 
neugebildete Reichsarbeiisamt unter QHilroiikung der 
Gewerkschasten eine Verordnung über Erwerbslosen
fürsorge «ausarbelten. Sie wurde als erste nach der 
Staatsumwälzung am 13. November 1918 (RGBl 
S. 1395) von dem neugebildeten Reichsamt für die 
wirtschaftliche Demobilmachung erlassen.

Diese Verordnung war grundsätzlich auf die Ver
sorgung der durch den Krieg plötzlich erwerbslos ge
wordenen Massen zugeschnitten. Rian rechnete offen
bar nicht damit, datz sie längere Zelt in Kraft sein 
würde. Ihre Geltungsdauer war auf ein Jahr festge
setzt worden. Deshalb war es richtig, grundsätzlich nur 
öie für unterftützungsberechligt zu erklären, deren Er
werbslosigkeit Kriegsfolge war. Deshalb war es 
aber aucy das Gegebene, die Fürsorge vollständig auf 
dem Grundsatz der öffentlichen Fürsorgepslicht 
aufzubauen. Reich, Länder und Gemeinden sollten die 
Lasten tragen, das Reich zu 1/n, das Land zu */n, die 
Gemeinde zu */u. Selbstverständlich konnte diese Art 
der Fürsorge nur eine beschränkte Zeit aufrecht erhal
ten werden. Denn es war vorauszusehen, datz durch 
sie die öffentlichen Mittel außerordentlich stark in An
spruch genommen werden wurden. Das war von be
sonderer Vedeutung für die Gemeinden, die als Träger 
der Fürsorge bestimmt worden, waren, und für die Län- 
der. Denn durch die Steuerreform war ihnen ihre 
Äaupteinnahmequelle, die Einkommensteuer, entzogen 
worden, sie waren Kostgänger des Reichs geworden. 
Da zu erwarten war, datz für viele Gemeinden die 
Lasten der Erwerbslosensürsorge untragbar sein wür
den, war deshalb schon in der Verordnung vom 13. No
vember 1918 vorgesehen worden, datz für leistungs
schwache Gemeinden die ReichSbeihilse erhöht werden 
konnte.
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Die Lage der Länder war im allgemeinen nicht 
günstiger, und als später die Fürsorge jür die Gemein
den ihnen überlassen worden war, muhte wiederum für 
sie, soweit sie durch die Fürsorge übermähig belastet 
wurden, das Reich einspringen. So war die natürliche 
Folge, dah durch die Erwerbslosenfürsorge ganz be
sonders stark die Reichskasse belastet wurde. Vas war 
in unserer politischen Lage bedenklich, zumal infolge 
der erheblichen Teuerung in Deutschlaird die Erwerbs- 
losenunterstühungssätze höher sein muhten als in den 
Ländern der Entente und deshalb dauernd die Gefahr 
bestand, dah die interalliierte Kontrollkommission da
gegen Einspruch erheben würde, was sie ja tatsächlich 
auch getan hat. Dann spielte die Erwerbslosensürsorge 
aber auch eine besonders ernsthafte Rolle bei der fort
schreitenden Entwertung unserer Mark.

Abgesehen von dieser finanziellen Auswirkung be
stand aber die weitere Gefahr, dah die aus Grund der 
Demobilmachungsbestimmungen erlassene Verordnung, 
die auf dem Grundsatz höchster sozialer Fürsorge auf
gebaut war, allmählich antisozial wirken muhie, je mehr 
Zeit seit dem Ende des Krieges verstrich. Hier half 
man mit einer möglichst weitherzigen Auslegung des 
Begriffs „Kriegsfolge". Als solche wurde auch die 
Erwerbslosigkeit angesehen, die infolge der durch den 
Krieg hervorgerufenen Wirtschaftslage eingetreten war. 
Man ging noch weiter und stellte sich bei der Erwerbs
losigkeit der Saisonarbeiter (Alaurer usw.), ebenso aber 
auch bei selbstverschuldeter Erwerbslosigkeit auf den 
Standpunkt: es könne angenommen werden, dah diese 
Personen bei normalen wirtschaftlichen Verhältnissen 
Arbeit gefunden haben würden, was ihnen infolge der 
durch den Krieg hervorgerufenen Wirtschaftslage nun 
unmöglich geworden sei; deshalb sei es gerechtfertigt, 

1*



4 ErwerbSlosensürsorge

ihnen nach mehrwöchiger Wartezeit Erwerbslosenunter- 
ftüßung zu gewähren.

ES konnte nicht wundernehmen, daß eine Fürsorge 
solchen Umfangs viel angefeindet und ihr vorgeworsen 
wurde, sie fördere die Arbettsunlust. Diese Borwürfe 
gingen fehl. Selbstverständlich gab es hier wie bei 
jeder Wohlsahrlseinrichtung Personen, welche die Für
sorge auszunutzen versuchten. Doch war das nur ein 
kleiner Bruchteil, den man stets bald auS der Fürsorge 
ausschlotz. Der weitaus gröjzte Teil aller Erwerbslosen 
war und ist durchaus arbeitswillig. Diese aber zu un
terstützen und dafür zu sorgen, daß ihre Arbettskraft 
biä zu dem Zeitpunkte, wo sie wieder der Volkswirt
schaft nutzbar gemacht werden kann, möglichst unge- 
schwächt aufrecht erhalten wird, ist nicht nur Pflicht 
der Menschlichkeit, sondern Staatsgebot tm höchsten 
Sinne. Nur ein starkes Volk ist lebensfähig. 3n der 
Erkenntnis der Bedeutung dieser Frage bestimmt des
halb auch der Artikel 163 Abs. 2 der Reichsversassung 
vom 11. August 1919: „Jedem Deutschen soll die Mög- 
lichkeit gegeben werden, durch wirtschaftliche Arbeit 
seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm ange
messene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewlesen werden 
kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. 
Das Nähere wird durch besondere Reichsgesetze be
stimmt." Und immer wieder darf nicht vergessen wer
den: die Erwerbslosenfrage war und ist eine der Schick
salsfragen Deutschlands. Hätte die ErwerbSlosensür
sorge nicht wenigstens die drückendste Not von den ohne 
ihre Schuld Erwerbslosen ferngehalten, so wäre inner
politisch unser Land nicht zur Ruhe gekommen und 
der Wiederaufbau unserer Volks- und Staatswirtschast 
nicht so weit fortgeschritten.

Die besondere Bedeutung der Erwerbslosenfrage 
veranlaßte den Neichsarbeltsminister zu versuchen, die
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Fürsorge so schnell als möglich In eine geordnete Ar
beitslosenversicherung umzugestalten. Bereits 1920 
wurde der erste Entwurf vorgelegt, dann aber wieder 
zurückgezogen- Die Gründe dafür werden weiter 
unten erörtert werden. 1921 folgte ein neuer Refe
rentenentwurf, den Mitte 1922 der Kabinettsentwurf 
ablöste. Aber auch dieser Entwurf teilte das Schicksal 
des ersten. Infolge der inzwischen ausgebrochenen 
Gelbentwertungskrise machten sich so einschneidende 
Aenderungen der Verordnung notwendig, daß der bis
herige Entwurf nicht mehr aufrecht erhalten werden 
konnte. An seine Stelle trat der Entwurf vom Sep
tember 1925 (Reichsarbettsblatt Nr. 34 S. 423).

So blieb denn die Erwerbslosenfürsorge als Für
sorge länger bestehen, als man erwartet hatte und als 
wünschenswert war. Der Relchsarbeitsminister sah sich 
deshalb genötigt, durch Abänderungsverordnungen sie 
weiter auszugestalten und den Verhältnissen anzupassen. 

Wie schon erwähnt, brachte nun die nach Beendigung 
des Ruhrunternehmens immer schneller fortschreitende 
Geldentwertung die Entwicklung zur Arbeitslosenver
sicherung hin in rascheren Fluß.

Durch die Verordnung über die Aufbringung der 
Mittet für die Erwerbslosenfürsorge vom 15. Oktober 
1923 (RGBl. I S. 984) wurde zum ersten Male 
bewußt der Weg der öffentlichen Fürsorge verlassen 
und der Gedanke eingeführt, daß die an der Fürsorge 
Beteiligten verpflichtet seien, einen Teil der erforder
lichen Mittel selbst aufzubringen. Als „Beteiligte" 
sollten in Betracht kommen die Arbeitgeber, in deren 
Wohl es liegt, baß für die erwerbslosen Arbeitnehmer 
während der Zeit der Beschäftigungslosigkeit gesorgt 
wird, die Arbeitnehmer als die durch die Erwerbslosig
keit Bedrohten. Um einen festumrissenen Kreis der 
Beitragspflichtigen zu bekommen, setzte § 2 der Ver-
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ordnung vom 15. Oktober 1923 fest: „Beitragspflichtig 
sind die Arbeitnehmer, die auf Grund der Reichsver- 
sicherung oder bei einer knappschaftlichen Krankenkasse 
für den Fall der Krankheit pflichtversichert sind, und 
ihre Arbeitgeber."

Die Krankenversicherung zugrunde zu legen, schien 
besonders geeignet, da sie die den grössten Kreis um
fassende soziale Versicherung ist. Als oberste Beitrags
höhe wurden 20 v. H. des Krankenkassenbeitrages 
festgesetzt. 3m Gegensah zu diesem, von dem der Ar
beitgeber 1, der Arbeitnehmer i zu tragen hat, entfiel 
der Fürsorgebeitrag je zur Halste auf Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Diese Art der Festsehung erstrebte eine 
möglichst gleichmässige Belastung aller Zahlungspflich
tigen, wirkte sich in der Praxis aber in unsozialer Weise 
aus. Denn während ein Teil der Ortskrankenkassen 
10 v. H. des Grundlohns als Krankenkassenbeitrag 
erhob und demgemäss 20 v. H. davon als Erwerbslosen
fürsorge-Beitrag 2 v. H. des Grundlohns darstellte, 
zogen andere, vor allem Ersah- und Betriebskassen, 
niedrigere Beiträge ein, herab bis zu 4 v. H., so dah 
im letzten Fall der Fürsorgebeitrag nur 0,8 v. H. des 
Grundlohns betrug. Das wirkte verbitternd auf die 
Zahlungspflichtigen und hatte zugleich den weiteren 
grossen Nachteil im Gefolge, dass bei weitem nicht so 
viel Geld durch die Beiträge einging, um die Erwerbs
losenfürsorge damit mindestens zu einem grossen Teile 
zu finanzieren.

3n dieser Erwartung auf erhebliche Mittel aber 
und In der Absicht, die Gemeinden zu entlasten, war 
zugleich verordnet worden, dass sie nur noch höchstens 
*/« der Summe aufzubringen hätten, die aus den Bei
trägen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einging. Dieser 
Betrag wurde immer geringer, je mehr gegen Ende des 
3ahres 1923 die Zahl der Erwerbslosen stieg und damit



öle Zahl der Beitragspflichtigen abnahm. Mar somit 
Öle Entlastung der Gemeinden erheblich, so zeigte sich 
doch als Nachteil. dass sie damit auch an Interesse für 
die Erwerbslosenfürsorge verloren hatten und zum Teil 
die strenge Einhaltung der Vorschriften der Verord
nung. die bei einer so weitgespannten Fürsorge ganz 
besonders bedeutsam ist, zu vermissen war.

Ein weiterer Schritt der Verordnung vom 15. Ok
tober 1923 auf dem Wege der Umgestaltung der Für- 
sorge in eine Versicherung war, daß die Durchführung 
der Fürsorge nicht mehr allgemein den „Gemeinden" 
übertragen wurde, sondern einem ihrer Organe, das 
infolge seines Aufbaues besonders dazu geeignet ist, 
dem öffentlichen Arbeitsnachweis. Damit wurde engstes 
Zusammenarbeiten auf diesen beiden zusammengehöri
gen Gebieten gewährleistet.

Das zweite Ermäcktioungsoeseh vom 8. Dezember 
1923 bot die rechtliche Möalichkeit, die Bestimmungen, 
soweit sie sich nicht voll bewährt hatten, zu ändern. 
Das ocfcbnf) durch die Verordnung vom 13. Februar 
1924*) (BGBl. I 6. 121). Sie geht bewusst weiter 
auf dem Wege der Ueberführung der Fürsorge in die 
Versicherung. Zunächst wurde die Beitragsleistung so 
geregelt, dass sie die Beitragspflichtigen gleichmässiger 
belastet, indem der Fürsorgebeitrag nicht mehr von der 

♦) Durch Artikel 5 dieser Verordnung ist der ReichSarbeitS- 
minister ermächtigt worden, die Verordnung über ErwerbSlosen- 
sürsorge und die über die Aufbringung der Mittel für die Er
werbslosenfürsorge unter Berücksichtigung der Aenderungen, die 
diese Verordnungen durch spätere Gesetze und Verordnungen bis 
einschließlich der vom 13. Februar 1924 erfahren haben, unter 
der Überschrift „Verordnung über Erwerbslosenfürsorge" neu 
bekannt zu machen. DaS ist geschehen in der Verordnung über 
ErwerbSlysenfürsorge vom 16. Februar 1924 (RGBl. I S. 127).
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Höhe des Krankenkassenbettrages abhängig gemacht 
wird, sondern als Hunderllell des Grundlohns zu er
heben ist. Als Höchstsatz wurde 3 v. H. festgesetzt. Das 
bedeutet allerdings gegenüber der bisherigen Regelung 
zugleich eine erhöhte Belastung der Beitragspflichtigen, 
gestaltet aber damit eben den Grundsatz weiter aus, 
datz die Erwerbslosenfürsorge sich selbst durch ihre Ein- 
nahmen tragen müsse.

Auch die Gemeinden hat man wieder stärker be
lastet. Sie haben 7» des Aufwandes der Erwerbslosen
fürsorge zu tragen, das vom 1. Juli 1924 ab bis auf 
7« erhöht werden kann. Autzerdem tragen sie die 
Kosten des öffentlichen Arbeitsnachweises, von denen 
ihnen aus den Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer 7, erstattet werden, soweit es sich um notwen
dige Kosten handelt.

Durch .(bad stärkere Heranziehen der Beitrags
pflichtigen und der Gemeinden sind Reich und Länder 
wesentlich entlastet worden, ein Umstand, der nicht 
ohne erhebliche Bedeutung für die Stützung der Reichs
währung war und ist.

Die Verordnung vom 13. Februar 1924 ging aber 
noch einen wesentlichen Schritt weiter auf dem Wege 
der Ueberführung der Fürsorge in eine Versicherung. 
Sie bestimmt (Artikel 1 Ziffer 6):

„Die Crwerbslosenunterstühung wird Erwerbslosen 
nicht gewährt, die in den letzten 12 Monaten vor Ein
tritt ihrer Unterstühungsbedürftigkeit weniger als drei 
Monate hindurch eine Beschäftigung ausgeübt haben, 
in der sie gegen Krankheit pflichtversichert waren."

Mer aber eine krankenversicherungspflichtige Be
schäftigung ausübt, mutz grundsätzlich Beiträge zur Er
werbslosenfürsorge zahlen. Damit nähert sich also die 
Fürsorge dem versicherungsrechtlichen Grundsatz: nur 
der hat Anspruch auf Unterstützung, der Beiträge ge-
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zahlt hat, Leistung — Gegenleistung. Sie führt ihn 
allerdings noch nicht streng durch. Denn Unterstützung 
können zur Zeit auch noch die erhalten, die von der 
Beitragspflicht befreit sind, ja selbst die, für welche 
der Arbeitgeber Beiträge zu leisten versäumt hat. Und 
auch bei den Beiträge zahlenden Personen wirkt sich 
zur Zeit noch dieser Grundsatz nur in beschränktem 
Umfange aus. Denn während bei der Versicherung 
Anspruch auf Leistung der hat, bei dem Der Verflche- 
rungsfall eingetreten ist (Unfall, Brandschaden, Hochzeit 
bei der Aussteuerversicherung), müssen bei der Erwerbs
losenfürsorge in ihrer jetzigen Gestalt autzerdem Voraus
setzungen vorliegen, die an sich mit der Versicherung 
nichts zu tun haben. Auch jetzt noch kann nur der Er- 
werbslosenunterstühung In Anspruch nehmen, dessen Er
werbslosigkeit Kriegsfolge ist, also z. B. nicht der Ar
beiter, der infolge Brandschadens in der Fabrik er
werbslos wird — er mutz erst eine mehrwöchige Warte
zeit durchmachen —. Eine weitere wichtige Voraus
setzung für die Gewährung der Erwerbslosenunter- 
stühung ist auch jetzt noch die Bedürftigkeit. Bei der 
endgültigen Ueberführung der Fürsorge in die Ver
sicherung müssen gerade diese Voraussetzungen fallen; 
denn sie widersprechen dem Grundsatz der eigenen Vor
sorge. Menn man sie jetzt noch nicht beseitigt hat, so 
geschah es aus dem Grunde, weil man die endgültige 
Gestaltung der Versicherung der nach der Reichsver
fassung berufenen Vertretung des Volkes, dem Reichs
tag, überlassen will.

3n einem letzten Punkte endlich ging man zu ver- 
sicherungstechnifchen Grundsätzen über: im Beschwerde
verfahren. Mährend früher endgültig entscheidende 
Behörde die Kommunalaufsichtsbehörde war, hatte schon 
die Verordnung über die Aufbringung der Mittel für 
die Erwerbslosenfürsorge vom 15. Oktober 1923 als
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Beschwerdezua vorgesehen: Vorsitzender des Arbeits
nachweises. Verwaltungsausschutz des Arbeitsnach
weises, Verwaltungsausschutz des Landesamts für Ar
beitsvermittlung. Die Verordnung vom 13. Februar 
1924 fügt zwar als letzte Stelle die oberste Landesbe
hörde wieder ein da sie infolge ihrer geldlichen Beteili
gung an der Fürsorge eine gewisse Einwirkung auf 
deren Durchführung haben soll. Es wurde aber zugleich 
vorgesehen, daß sie wieder ausgeschaltet werden kann, 
wenn mehr als 2A> des Gesamtaufwandes durch die Bei
träge der Arbeitgeber und Arbeitnebmer aufgebracht 
werden. Dann kann das Beschwerdeverfahre.n nach 
dem Arbeitsnackweisaesetz wieder in Kraft gesetzt wer
den. also grundsätzlich die Selbstverwaltung wieder 
eintreten. —-

Das war die Rechtslage im Jahre 1924. von der 
man annahm, datz sie nun bis zur Arbeitslosenversiche
rung bestehen bleiben würde. Aber auch diesmal 
brachte höhere Gewalt die Entwicklung wieder in Fluß. 
Die Wirtschaftskrise, die im Herbst 1925 mit ungeheu
rer Wucht ei'nsetzte, führte zu 2 bedeutsamen Neue
rungen.

Bisher waren beitragspflichtig nach 8 34 nur die 
Arbeitnehmer, die auf Grund der Reichsversichernng 
oder des Reichsknappschattsgesebes krankenvertiche- 
rnnaspflichkig waren, und ihre Arbeitgeber. Dem
entsprechend wurde nach § 4 Abs. 1 Erwerbslosennnter- 
st Übung nur den Erwerbslosen gewährt, die in den 
lebten 12 Monaten vor Eintritt ihrer Anterstütznngs- 
bedürftiakeit mindestens 3 Monate hindurch eine kran- 
kenverlicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben. 
Dadurch waren aus dem System der Erwerbslosenfür
sorge ausaeschaltet die böheren Angestellten, deren Ein
kommen über dor Höchstgrenze der Krankenversicherung 
lag. Die Rückführung der durch die Geldentwertung
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aufgeblähten Wirtschaft auf normalere Verhältnisse 
und die fortschreitende Rationalisierung der Betriebe 
fübite zu einem starken Abbau auch bei diesen Be- 
rufsgruppen und machte es wünschenswert, sie bei Er
werbslosigkeit nicht der Wohlfahrtspflege anheim fallen 
zu lassen, sondern der Erwerbslosenfürsorge zu unter
stellen. Auf Grnnb des Abänderungsgesetzes vom 
17. Januar 1926 (RGBl. I S. 89) wurde deshalb durch 
die VII. Ausführungsverordnung vom 21. Iawmr 1926 
in Artikel 1 bestimmt: „Für den Erwerb der Anwart
schaft auf die Erwerbslosenfürsorae stebt die Beschäfti
gung eines Angestellten, der auf Grund des Anaestell- 
tenversicherunasgesetzes. jedoch nicht nach der Reichs- 
verf'cherunasordnung für den s?all der Krankheit vflicht- 
verfichert ist, einer Beschäftigung gleich, in der ein 
Arbeitnehmer gegen Krankheit pflichtversichert ist." 
In Artikel 2 sind diese Angestellten und ihre Arbeit
geber dann ebenfalls für beitragspflichtig erklärt wor
den. Da jedoch bisher die Erwerbslosenunterstützung 
noch nkbf nach Bruchteilen des letztverdienten Lohnes 
oder Gehalts bemessen wird, sondern dafür besondere 
Höchstsätze bestimmt sind, die aber in ihrem Ausmaß 
lediglich auf die Lohnverhältnisse der niedriger ent
lohnten krankenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
zugeschnitten sind, ist, um eine ungerechtfertigte Be
lastung zu vermeiden, bestimm* worden, daß bei der 
Berechnung der Beiträge der höher bezahlten Ange- 
steltten die obere Grenze der Krankenversicherungs
pflicht (2700 RM.I als wirklicher Arbeitsverdienst zu 
Grunde zu legen ist. Demnach bat also bei einem Bei. 
traassatz von 3 v. H. jeder höher bezahlte Angestellte 
und sein Arbeitgeber monatlich 3 v. H. von 225 M. 
— 6.75 M. als Beitrag zu entrichten'

Durch die außerordentlich starke Erwerbslosigkeit 
machten sich derart hohe Aufwendungen, für die Er-
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werbslosenfürsorge notwendig, baß sie selbst mit den 
höchstzulässigen Beiträgen der Arbeitgeber und Arbeit
nehmer von 3 v. H. nur kurze Zeit gedeckt werden 
konnten. Das Reich und die Länder wurden bald so 
stark durch die erforderlichen Zuschüsse belastet, daß 
auch hier die Rot der Zelt ein Problem zu rascher 
Lösung brachte, das sahrelang ohne Ergebnis erörtert 
worden war, den Reichsausgleich. Durch die VI. Aus
führungsverordnung vom 18. Januar 1926 wird der 
Beitrag zur Erwerbslosenfürsorge in einen Bezirks
anteil, der noch weiter teilungsfählg ist, und in einen 
Reichsanteil geschieden. Der Reichsanteil ist der beim 
Reichsamt für Arbeitsvermittlung errichteten Reichs
ausgleichskasse zuzuführen, ste soll einen Bestand auf
weisen, der zur Unterstützung von 200 000 Erwerbs
losen für drei Monate erforderlich ist. Solange das 
nicht der Fall ist oder wenn die Reichsregierung mit 
Zustimmung des Reichsrats feststellt, daß der Bestand 
der Kaffe unter diesen Betrag zu sinken droht, hat 
der Berwaltungsrat des Reichsamts für Arbeitsver
mittlung einen einheitlichen Beitrag für das ganze 
Reichsgebiet festzusehen, unter den nirgends herunter
gegangen werden darf. Die Beihitfepflicht des Reichs 
und der Lander tritt erst ein, wenn die Reichsaus
gleichskasse erschöpft ist. Das ist zwar infolge der ganz 
erheblichen Anforderungen schon wenige Tage nach 
ihrer Errichtung der Fall gewesen. Der Hauptwerk 
liegt zur Zeit aber in der einheitlichen Festsetzung des 
Beitragssatzes für das ganze Reich, so daß hierdurch 
wenigstens in den einzelnen Landesteilen ein gewisser 
Ausgleich zwischen Bedarfs- und Ueberschußgebieten 
geschaffen wird. Die jetzige Regelung ist eine Rot
regelung, die Erfahrungen, die man damit macht, wer
den aber von besonderer Bedeutung für die kommende 
Arbeitslosenversicherung sein.
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Eine andere nicht minder bedeutungsvolle Frage 
konnte noch nicht endgültig geregelt werden, die der 
Einführung des Lohnklassensystems in die Erwerbslosen- 
fürsorge. Das jetzige Höchstsatzsystem war für eine eng 
begrenzte Uebergangszett geeignet, zeigte aber grotze 
Mängel als Dauersystem, da immer neue Schwie
rigkeiten die Schaffung der Arbeitslosenversicherung ver
zögerten. Der grötzte Nachteil des jetzigen Systems 
ist, datz die Erwerbslosen — abgesehen von der Tren
nung nach über und unter 21 Jahre alten und nach den 
einzelnen Wirtschaftsgebieten und Ortsklassen — die
selben Unterstützungssätze erhalten ohne Rücksicht dar
auf, welchen Lohn sie zuvor verdient haben und ob sie 
ungelernte, angelernte oder gelernte Arbeiter sind. Da 
die Höchstgrenzen aber einmal das sog. Lebensmindest 
(Existenzminimum), zum andern die Lohnverhältnisse 
berücksichtigen mutzten, erhalten die ungelernten Ar
beiter im Verhältnis zu ihrem früheren Lohn höhere 
Unterstützungssätze, die gelernten im Verhältnis dazu 
zu niedrige. Dadurch wird aber die Gefahr immer 
grötzer, datz die Unterstützungssätze der ungelernten Ar
beiter zu nahe an den sonstigen Lohn herankommen, 
in manchen Berufszweigen ihn erreichen, ja bei man
chen schlechter entlohnten Berufen ihn sogar über
schreiten, sodatz der Anreiz, Arbeit aufzunehmen, be
denklich vermindert wirb. Datz diese unheilvollen Fol
gen tatsächlich elngetreten sind, hat sich in der Praxis 
wiederholt gezeigt. Ein weiterer Mangel liegt 
darin, datz fast durchweg die Höchstsätze als 
Normalsähe betrachtet werden, von der Mög
lichkeit der Abstufung nach den individuellen 
Verhältnissen also nicht genügend Gebrauch gemacht 
wird. Solche Nebenerscheinungen sind aber geeignet, 
die ganze, sozial so bedeutende Einrichtung in Verruf 
zu bringen. Erfreulicherweise haben sich auch die Ge-
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werkschaflen der Einführung eines Lohnklassensystems 
gegenüber nicht ablehnend verhalten. Und wie die 
deutsche Wirtschaft nur bann wieder sich entwickeln 
kann, wenn auch bei den Löhnen der Leistungsgrund- 
satz befolgt wi?d, so ergibt sich aus der Wechselbe
ziehung zwischen Leistung (Beitrag) und Gegenleistung 
(Unterstützung), daß auch die Unterstützungssätze dem 
bisher verdienten Lohn angepatzt werden müssen.

Aus den Ausführungen geht hervor, datz wir auf 
dem Wege der Umwandlung der Erwerbslosensürsorge 
in eine Arbeitslosenversicherung schon ein beträchtliches 
Stück fortgeschritten sind. Wir hoffen, datz die letzte 
Strecke des Weges in erheblich kürzerer Zeit zurück
gelegt werden kann.

Es erhebt sich nun die Frage: wie beabsichtigt die 
Reichsregierung die Arbeitslosenversicherung zu ge
stalten? Der Klärung dieser Frage sollen die wetteren 
Darlegungen dienen.

Wie schon oben bemerkt, hatte die Reichsregierung 
bereits 1920 dem Reichsrat den Entwurf eines Gesetzes 
über eine Arbeitslosenversicherung vorgelegt. Hierin 
waren als Träger der Versicherung die Krankenkassen 
vorgesehen. Da aber unter Umständen die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der einzelnen Kasse den Aufgaben 
nicht gewachsen sein könnte, sollten die Krankenkassen 
bezirksweise zu Pflichtkassenverbänden zusammenge- 
schlossen werden. Der Kassenverband sollte eine Ar- 
beitslosenkasse errichten.

Der Entwurf der Regierung wurde fast allgemein 
abgelehnt. Den Weg, die Krankenkassen zu Trägern 
der Arbeitslosenversicherung zu machen, hatte man 
offenbar aus der Erwägung heraus beschritten, datz in 
den Krankenkassen eine durchgebildete Verwaltung 
vorhanden sei, deren technische Erfahrungen und Ein
richtungen für die neuzuschaffende Arbeitslosenversiche-



Einführung 15

rung bis zu einem gewissen Grade nutzbar gemacht wer
den könnten, A(an würde jedoch damit weder eine be
sondere Ersparnis noch eine glat.e Organisation erreicht 
haben. Bei Übertragung eines derart umfangreichen 
neuen Ausgabenkreises hatten die Krankenkassen Mit 
ihren bisherigen Einrichtungen nicht auskommen Kön
nen. Dabei sollte ihnen in der Arbeitslosenversiche
rung em Arbeitsgebiet übertragen werden, das von 
ihren bisherigen Ausgaben wesentlich verschieden ge
wesen wäre. Weitere Bedenken bestanden gegen diese 
Regelung, loeiil der Kreis der gegen Arbeitslosigkeit 
Berochenen sich nicht völlig mit dem Kreis der Perso
nen deckte, der an der Ausbringung der Mittel für die 
Krankenkassen beteiligt ist und weil ferner die Zahl 
der bei der Arbeitslosenversicherung eintretenden Ber- 
sicherungsfälle und der Umfang der erforderlichen Lei
stungen sich im voraus auch nicht annähernd beurteilen 
lätzt. 3m Gegensatz zu den Einzelsällen der Kranken-, 
Unfall- und 3nvalidenversicherung kann hier bei einem 
Umschwung auf dem Arbeitsmarkt Massenerwerbslosig- 
keit eintreten, so daß die Leistungsfähigkeit eines Kassen
verbandes sehr leicht hätte überspannt werden können. 

Das hauptsächlichste Bedenken gegen den Entwurf 
lag aber darin, datz er den Arbeitsnachweis nicht or
ganisch in das Gebäude der Bersicherung einfügte, wenn 
er ihn auch nicht völlig ausschaltete. 3hm wurde nur 
die Prüfung aller Fragen auferlegt, die für die Fest
stellung des Bersicherungsfalles wesentlich sind.

Aach tz 9 des Entwurfs wurden Mittel nicht nur 
zur Gewährung einer Unterstützung bei Arbeitslosigkeit 
zur Beifügung gestellt, sondern auch zu deren Ber- 
Hutung. Für diese Ausgaben der produktiven Erwerbs- 
losenfursorge sind uie Krankenkassen nicht geeignet, da 
sie ohne Erfahrung auf diesem Gebiete find und keine 
Uebersicht über die zu behandelnden Fragen haben.



16 Erwerbslosenfürsorge

Zudem würde auch die große Zersplitterung im Kran
kenkassenwesen die Durchführung der Arbeitslosenver
sicherung wesentlich erschwert haben.

Hauptsächlich aus den erwähnten Gründen wurde 
denn auch der von der Reichsregierung vorgelegte 
Entwurf fast durchweg als ungeeignet abgelehnt und von 
ihr selbst zurückgezogen.

3m Herbst 1921 legte sie daraufhin einen neuen 
Entwurf vor, den Reserentenentwurf des Gesetzes über 
eine vorläufige Arbeitslosenversicherung, an den sich 
der Kabinettsentwurf fast durchweg anschlotz. Grund
sätzlich übertrug er dem Arbeitsnachweis die Durch
führung der Versicherung, schied aber in seinem ganzen 
Ausbau streng zwei Aufgabenkreise, die in ihrer Tätig
keit ganz verschieden sind, einmal die Gewährung der 
Leistungen, das Ilnterstühungssystem, und sodann das 
Beitragssystem.

Gegebenes Organ für die Durchführung des Unter- 
stühungssystems war der Arbeitsnachweis, während die 
Durchführung des Beitragssystems den Krankenkassen 
übertragen werden sollte. Diese Arbeitsteilung schien 
erforderlich, um zu vermeiden, daß der Träger der Ver
sicherung mit Aufgaben betraut wurde, die ihm wesens
fremd sind wie die Erhebung der Beiträge, die im übri
gen auch zur Schaffung einer besonderen Organisation 
bei den Arbeitsnachweisen hätte führen müssen, wenn 
sie ihnen mit übertragen worden wäre.

Wie aber bereits oben erwähnt, hatte die Not der 
Getdentwertungszeit zu so einschneidenden Aenderungen 
der gesetzlichen Grundlagen auf dem Gebiete der Er
werbslosenfürsorge geführt, daß der Entwurf von 1922 
nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte. Er hatte 
allerdings auch nur eine „vorläufige" Regelung be
absichtigt. Denn, wie Geheimrat Dr. O. Weigert lRABl. 
1925 Nr. 34, Nichtamtl. Teil, S. 551) ausführt, hatte
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et eS sich „bewußt versagt, für die Organisation und 
für den finanziellen Aufbau nach einer endgültigen 
Lösung zu suchen". Wichtige Punkte der Versicherung 
hielt die Reichsregierung noch nicht für genügend ge
klärt oder geregelt, um schon einen endgültigen Aufbau 
der Versicherung vornehmen zu können. Ueber die 
Frage, wer Träger der Versicherung fein sollte, ent
hielt der Entwurf keine Bestimmungen. Und in finan
zieller Hinsicht stand er noch auf dem alten Standpunkt, 
daß an der Aufbringung der Mittel auch die öffentliche 
Hand beteiligt werden müsse. Die Mittel für die Ver
sicherung sollten aufgebracht werden zu 7» durch die 
Beteiligten (Arbeitgeber und Arbeitnehmer), zu XU 
durch daä Reich, zu je 7n durch die Länder und 
Gemeinden. Die Kritik forderte aber ganz entschieden, 
daß die Frage der Trägerschaft im Gesetz selbst geklärt 
werde. Und die Mittelaufbringungsverordnung vom 
15. Oktober 1923 und die Verordnung vom 16. Februar
1924 zeigten, daß es tatsächlich möglich sei, die ErwerbS- 
losensürsorge in normalen Zeiten wohl auch ohne Be
teiligung von Reich und Ländern zu finanzieren.

Aus dem Fegefeuer der Geldentwertungszeit ent
stand nunmehr der Kabinettsentwurf vom September
1925 (RABl. 1925 Nr. 34 S. 423). Er regelt in § 1 
die Hauptfrage der Trägerfchaft:

„Träger der Arbeitslosenversicherung sind die 
Landesarbeilslosenkassen."
Sie sind rechtsfähig. Ihre Bezirke decken sich mit 

denen der Landesämter für Arbeitsvermittlung. Ihre 
Organe sind der Kassenausfchuß, der eine Satzung be
schließt und den Voranschlag für die Kasse ausstellt, 
und der Vorstand, der die Kasse verwaltet. Er hat 
die Stellung eines gesetzlichen Vertreters und die 
Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. Dem Träger 
der Versicherung liegt die wichtige Frage der Ver- 

S ch m e i ß e r , Erwerbslosenfürsorge. 2
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waltung der Gelder ob, er bildet das Organ für die 
Selbstverwaltung, aber auch die Selbstverantwortung der 
Beteiligten, d. h. der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
Sie stellen unter dem Vorsitz des Leiters deS Landes
amts für Arbeitsvermittlung die ehrenamtlich tätigen 
Beisitzer zum Kassenausschutz. Eine besondere Ver
tretung Der öffentlichen Hand ist nicht vorge
sehen, da sie, wie später noch ausgeführt wer
den wird, auch an der Aufbringung der Mittel 
nicht beteiligt ist. Der Entwurf beruht viel
mehr vollkommen auf dem Gedanken der Selbsthilfe 
der Wirtschaft, die in solidarischer Verbundenheit dafür 
zu sorgen har, daß durch gemeinsame Hilfe den -arbeits
fähigen und arbeitswilligen, schuldlos aus' dem Wirt- 
schaflsprozetz entlassenen Arbeitnehmern geholfen wird, 
entweder durch Vermittlung in andere Arbeit oder, 
soweit das zu der Zeit nicht möglich ist, durch Unter- 
fmtzüng oder durch Beschäftigung bei Notstandsarbeiten. 

Entsprechend dem Grundsatz der Selbsthilfe wer
den die Mittel für die Versicherung durch Beiträge der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufgebracht und zwar 
in voller Höhe. Zu den Kosten der Versicherung ge
hören auch die Kosten der Landesarbeitslosenkasien 
sowie 2/a der notwendigen Kosten der öffentlichen Ar
beitsnachweise und der Landesämter für Arbeitsver
mittlung.

Um jedoch eine zu starke Belastung der Wirt
schaft für Notzeiten zu vermeiden, wird beim Reichs
amt für Arbeitsvermittlung eine Reichsausgleichskasse 
geschaffen, an die ein Teil des Beitrags als Aus
gleichszuschlag abzuführen ist. Soweit die dadurch ein
gehenden Mittel nicht zur Deckung von Fehlbeträgen 
der Landesarbeitslosenkassen, die trotz Erhebung des 
höchstzulässigen Beitrags in einem Kalendermonat ent-, 
stehen, gebraucht werden, wird damit ein „Not-
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stock der Versicherung" geschaffen. Er soll in 
der Höhe des Betrags gehalten werden, der 
zur Unterstützung von 200 000 Arbeitslosen für 3 Mo
nate erforderlich ist. Besteht die Gefahr, daß sich der 
Rotstock erschöpft, so gewährt das Reich der Reichs
ausgleichskasse Darlehen, die zurückzuzahlen sind.

Wie bereits S. 12 ausgeführt worden ist, hat bve 
Rot der Zeit dazu geführt, daß diese Regelung schon 
durch die ,VI. Ausführungsverordnung als vorüber
gehende Regelung vorweggenommen worden ist.

Aus der Darstellung ergibt sich, daß mit Aus
nahme etwaiger Reichsdarlehen öffentliche Mittel für 
die Arbeitslosenversicherung nicht zur Verfügung ge
stellt werden. Die Gemeinden, die man bisher stets 
an ihrer Aufbringung beteiligte, um eine gewisse Gewähr
für die ordnungsmäßige Verwendung der Gelder zu 
haben, würden nach dem Entwurf lediglich 7s der Kosten 
der öffentlichen Arbeitsnachweise zu tragen haben. Sie 
würden dadurch ganz wesentlich entlastet werden, selbst
verständlich aber auch demgemäß einen besonderen Ein- 
fluß auf die Durchführung der Arbeitslosenversicherung 
«licht haben. Der Vorsitzende des öffentlichen Arbeits
nachweises kann lediglich die Entgegennahme und 
Vorprüfung der Anträge und die Auszahlung der 
Unterstützung den Gemeinden übertragen, aber nur mit 
ihrer Zustimmung, die durch die Zustimmung der Ge- 
meindeaufsichtsbehörde erseht werden kann. Mit dieser 
„Entrechtung" sind die Gemeinden nicht einverstanden 
und haben deshalb durch den Deutschen Städtetag und 
den Deutschen Landkreistag einen Gegenentwurf auf
stellen lassen, nach dem die Aufbringung der Mittel so 
gedacht ist, daß 7» durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 
je 7» durch Zuschüsse des Reichs, der Länder und Ge
meinden aufgebracht werden. Die Begründung zum 
Gegenentwurf sagt dazu: „Für die Städte ist es ein 

2*
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schwerer Entschluß, bei der gegenwärtigen trostlosen 
Finanzlage der Städte dafür elnzutreten, daß auch sie 
ebenso wie Reich und Länder sich mit Zuschüssen an 
der Arbeitslosenversicherung beteiligen. Gleichwohl 
aber können sie sich den zwingenden Gründen, die für 
die Beteiligung der öffentlichen Körperschaften 
sprechen, nicht verschließen. Wenn den öffentlichen 
Körperschaften neben der bisherigen Belastung der 
Gemeinden für die Berwaltungskosten der Arbeits
nachweise noch der Kosten der Erwerbslosenfürsorge 
dauernd aufgebürdet werden, wovon V» das Reich, 
1/o die Länder und die Gemeinde treffen, 
so können die Gemeinden dem nur mit dem 
Vorbehalt zustimmen, daß das Reich entsprechend den 
ständig wachsenden Aufgaben der Gemeinden diesen 
auch die zu deren Erfüllung nötigen Sleuerquellen er
schließt. Eine Rechtfertigung würde die Ausbürdung 
dieses Anteils an die Städte darin finden, daß beson
ders, wenn die von den Städten noch vorgeschtagenen 
Verbesserungen der Versicherungsleistungen Berück
sichtigung finden, für die Wohlfahrtspflege der Städte 
die Entlastung, die zur Zeit schon durch die Erwerbs- 
losenfürsorge zu verzeichnen ist, bauernd verankert 
wird." Naturgemäß verlangen sie für ihre finanzielle 
Leistung auch eine Beteiligung an den Rechten und 
die Aenderung der Organisation in der Richtung, daß 
an Stelle der Landesarbeitslosenkassen Arbeitslosen
kassen für die Bezirke der öffentlichen Arbeitsnach
weise und darüber bei den Landesämtern Landesaus
gleichskassen geschaffen werden. Sie begründen ihre 
Forderung damit, daß durch Errichtung der Arbeits- 
losenkasfen bei den unteren Organen des Ärbetls- 
nachweiswesens Gewähr für sparsamere Wirtschaft ge
boten würde. Sie berücksichtigen dabei aber nicht 
genügend, welche besondere Bedeutung gerade die Er-
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richtung von Landesarbeitslosenkaffen hat, deren Wir- 
kungskreis den Bezirk eines Landesamts für Arbeits
vermittlung umfaßt. Nur eine solche Organisation 
kann als Träger des Ausgleichs in geldlicher und 
arbeitsmarktpolitischer Hinsicht dienen. Nur sie kann 
in geeigneter Weise den kleineren Bezirk des Arbeits
nachweises vor starker geldlicher Belastung schützen 
und dafür sorgen, daß bei größerer Arbeitslosigkeit in 
einem Teile ihres Bezirks die Arbeitslosen in unbe
setzte Stellen in aufnahmefähigen Gebieten vermittelt 
werden. „Sie wird als überörtliche Stelle am ehesten 
in der Lage sein, bei diesem Ausgleich die Bedürfnisse 
des überlasteten Wirtschaftsbezirks mit den verechtigten 
Ansprüchen des aufnahmefähigen in Einklang zu brin
gen. So vergrößert sie die Sicherheit, daß erst dann 
Arbeitslosenunterstützung gewährt wird, wenn Arbeits
gelegenheit nicht mehr verfügbar ist." fRegierungs- 
entwurf zur Arbeitslosenversicherung S. 74.). Der Ge
danke, daß die Arbeitslosenkaffen als solche spar
samer wirtschaften, dürfte deshalb abzulehnen 
sein. 3m übrigen darf nicht verkannt werden: 
Wie der Erfolg des ganzen Arbeitsnachweis
wesens lediglich eine Frage der Persönlichkeit ist, so 
ist es auch auf diesem besonderen Gebiete. Eine Zentral
stelle, welche die Zügel straff in der Hand behält, wird 
genügend Mittel haben, um eine ungerechtfertigte Ver
wendung der Gelder auf das geringstmögliche Maß zu 
beschränken. And ein besonders wichtiger Umstand darf 
nicht außer acht gelassen werden. Solange die Ge
meinden <m der Aufbringung der Mittel beteiligt sind, 
sind die Arbeitsnachweise als Organe der Gemeinden 
niemals so unabhängig an ihren Entschließungen, wie 
es eine für die Wirtschaft so ungeheuer wichtige Maß- 
nähme wie die Arbeitslosenversicherung erfordert- Be
steht doch seht nach § 28 der Verordnung über Erwerbs-
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losensürsorge vom 16. Februar 1924 für den Vorstand 
der Gemeinde sogar die Möglichkeit, auf dem Gebiet 
der Erwerbslosenfürsorge, insbesondere für die Ent
scheidungen über Unterstützungsgesuche, dem Vorsitzen
den des öffentlichen Arbeitsnachweises bindende Wei
sungen zu erteilen, wenn er es zur Wahrung der öffent- 
lichen Interessen für erforderlich hält. Für die Zu
kunft aber, wo mit normalen Wirtschaftsverhältnissen 
gerechnet wird, ist unbedingte Forderung, die öffent
lichen Arbeitsnachweise so zu stellen und zu gestalten, 
datz sie unbeeinflusst ihren grossen Aufgaben gerecht 
werden können. Dass der Kabineltsentwurf die Ge- 
rechtigten Eingriffen schützen will, ergibt sich z- B. aus 
8 117 Abs. 2: „Kosten des öffentlichen. Arbeitsnachweises 
darf der Kassenvorstand sder Landesarbeltslosenkassel 
nicht absetzen. Bezweifelt er ihre Notwendigkeit und ist 
der Vorsitzende des öffentlichen Arbeitsnachweises nicht 
bereit, die Anforderung entsprechend herabzusetzen so 
entscheidet auf Antrag des Kassenvorstandes die Auf
sichtsbehörde der Verwallungsgemeinde."

Wie der vorhergehende Entwurf, so scheidet auch 
der fetzige die beiden Aufgabenkreise, das Beitrags
verfahren und das Unterstützungsversahren. Ersteres 
weicht in der Regelung vom fetzigen Zustand nicht we
sentlich ab. Eine bedeutungsvolle Aenderung ist jedoch 
Insofern vorgesehen, als der Höchstsatz der Beiträge
2 v. H. des Grunülohnes nicht übersteigen darf tfetzt
3 v. <Y). Aus den Befreiungsvorschriften sind die Haus
gehilfen wieder ausgeschaltet worden, da für sie die 
Befreiung nur in verhältnismässig geringem Umfange 
in Anspruch genommen worden ist.

Das Unterstützungsversahren soll dem öffentlichen 
Arbeitsnachweis verbleiben. Der Antrag auf Unter
stützung ist bei dessen Vorsitzenden einzureichen, der
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darüber entscheidet. Dagegen ist Einsvrncb beim Ver- 
waltungsausschust des öffentlichen Arbeitsnachweises zu- 
lä'sfig. Aendert er die Entscheidung d^s Vorsitzenden 
nb, so ist dieser berechtigt, die. Entscheidung der Spruch
kammer anzurufen, die bei der Landesarbeitslosenkasse 
errichtet wird. Sie soll an Stelle des Verwaltungs
ausschusses des Landesam^s für Arbeitsvermittlung 
treten und auszer dem Vorsitzenden des zuständigen 
Oberversicherungsamts mit ie einem dem Kassenaus- 
schust der Landesarbeitslosenkasse angebörenden Arbeit
geber- und Arbeitnehmerbeisjtzer besetzt sein. Das 
Recht, die Spruchkammer anzurufen, wird auch den 
Arbeitgeber- oder Arbeitnebmerbeisitzern zuaestanden, 
die bei einer Abstimmung geschlossen in der Minderheit 
geblieben sind. Die überstimmten Beisitzer können ihr 
Recht allerdings nur gemeinschaftlich ausüben. Der 
in dieser Bestimmung zum Ausdruck kommende Schutz 
der Minderheit ist sehr zu begrüsten.

Aeber der Spruchkammer steht als Spitze der 
Spruchsenat. der beim Reichsversicherungsamt gebildet 
wird. Er soll die Rechtseinheit bei Durchführung der 
Arbeitslosenversicherung gewährleisten und bei grund
sätzlichen Entscheidungen tätig werden.

Der Gegenentwurf des Deutschen Städtetags und 
des Deutschen Landkreistags, der die Spruchkammer 
bei der Landesausgleichskasse errichten will, fordert, 
daß in beiden Instanzen die öffentlichen Körperschaften 
vertreten sind, während -der Entwurf nur der obersten 
Landesbehörde als Vertreterin der öffentlichen Ordnung 
das Recht gibt. Beauftragte — aber nur mit beratender 
Stimme — zu den Landesarbeitslosenkassen und zu den 
Sitzungen der Organe und der Spruchkammer der 
Landesarbeitslosenkasse und zu den Sitzungen der Or
gane der Reichsausgleichskasse und des Spruchfenats 
des Reichsversicherungsamts zu entsenden. Der Be-
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auftragte der obersten Landesbehörde Kann gegen Ent
scheidungen der Spruchkammer Beschwerde an den 
Spruchsenat des Reichsversicherungsamts einlegen. 
Diese Beschwerde bewirkt Aufschub.

Endgültige Entscheidungen der öffentlichen Arbeits
nachweise, der Spruchkammern und des Spruchsenats 
über Ansprüche auf Arbeitslosenunterstützung sind für 
alle Behörden, insbesondere auch Gerichte, bindend. 

Die Leistungen der Versicherung gliedern sich in die 
Unterstützung für den Fall -er Arbeitslosigkeit und die 
Versorgung für den Fall -er Krankheit. Eine Fürsorge 
für Kurzarbeiter sieht der Entwurf nicht vor.

Die Arbeltslosenunterstühung besteht aus der 
Hauptunterstützung und etwaigen Famiiienzuschlägen. 
Ihre Höhe bestimmt sich nach dem Arbeitsentgelt. Für 
die Bemessung der Unterstützung steht der Entwurf 5 
Lohnklassen vor (für ein wöchentliches Arbeitsentgelt 
bis zu 10 RM., von mehr als 10 bis zu 20, von mehr 
als 20 bis zu 30, von mehr als 30 bis zu 40 und von 
mehr als 40 RM.). In jeder Lohnklasse wird der Be
messung der Unterstützung ein Einheitslohn zu Grunde 
gelegt, der bei den oben angegebenen Lohnklassen 10, 
15, 25, 35 und 40 RM. beträgt. Die Hauplunterstühung 
soll 40 v. H. des Einheilslohnes betragen. Als Fami
lienzuschlag werden für jeden zuschlagsberechtigten An
gehörigen 5 v. H. des Einheitslohnes gewährt. Ein
schließlich der Familienzuschläge darf die Arbeitslosen
unterstützung jedoch in keinem Falle 65 v. H. des Ein- 
heitslohnes übersteigen. Die im früheren Entwurf vor
gesehenen Gefahrenklassen sind nicht wieder ausgenom
men worden.

Anspruch auf die Unterstützung hat, wer
1. arbeitsfähig, arbeitswillig, aber unfreiwillig arbeits

los ist;
2. die Anwartschaftszeit erfüllt hat, h. in den letz-
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ten zwölf Monaten während sechsundzwanzig 
Wochen in einer krankenversicherungspflich^igen 
Beschäftigung gestanden hat;

3. den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung noch 
nicht erschöpft hat. Das ist der Fall, wenn inner
halb der letzten zwölf Monate Arbeitslosenunter
stützung für insgesamt sechsundzwanzig Wochen be
reits gewährt ist. Der Ausschuß der ReichSaus- 
gleichskaffe kann bei besonders günstigem Arbeits
markt die Höchstdauer der Arbeitslosenunterstützung 
bis auf 13 Wochen herabsehen und bei besonders 
ungünstigem Arbeitsmarkt über 26 Wochen hinaus 
ausdehnen. Er kann auch mit Zustimmung des 
Reichsarbeitsministers die Höchstdauer der Unter
stützung im Verhältnis zu der Zahl der Wochen 
abstufen, in denen der Arbeitslose gegen Arbeits- 
losigkeit versichert war.
Der Entwurf stellt sich auf den Boden des Ver- 

stcherungsgrundsahes: Leistung — Gegenleistung. Rur 
der erhält Unterstützung, der auch Beiträge gezahlt hat. 
Er läßt deshalb die Voraussetzung fallen, die schon seht 
als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird, die der 
Kriegsfolge, ebenso aber selbstverständlich auch die der 
Bedürftigkeit. 3n einer reinen Versicherung ist für sie 
kein Raum mehr. Rur in dem einen Fall, wenn das 
Reich bei drohender Erschöpfung des Notstockes Dar
lehen zugunsten der Arbeitslosenversicherung gegeben 
hat, kann der Ausschuß der Reichsausgleichskasse die 
Arbeitslosenunterstützung ganz oder teilweise auf solche 
Arbeitslose beschränken, die hilfsbedürftig int Sinne der 
Vorschriften über öffentliche Fürsorge sind. 

Die nach der jetzigen Verordnung über Erwerbs
losenfürsorge allgemein bestehende Arbeitspflicht ist, so
weit dazu Gelegenheit vorhanden ist, nur noch 
für Arbeitslose unter 21 Jahren und für lang-
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friffifg Erwerbslose voraeseben- Arbeitslose, deren 
Arbeitslosigkeit durch Ausstand oder Aussperrung 
ganz oder überwiegend verursacht ist, erhalten 
während des Ausstandes oder der Aussperrung 
keine Arbeitslosenunterstützung. wogegen sie sie 
jetzt frühestens erst 4 Wochen nach Beendigung 
des Ausstandes oder der Aussperrung erhalten können. 
Wer sich ohne berechtigten Grund weigert, eine Arbeit 
anzunehmen, erhält für die darauf folgenden 4 Wochen 
keine Arbeitslosenunterstützung. Ein berechtigter Grund 
liegt u. a. vor, wenn die Arbeit dem Arbeitslosen nach 
seiner Vorbildung oder früheren Tätigkeit nicht zuge
mutet werden kann. Dieser Grund fällt jedoch weg 
nach Ablauf von 6 Wochen seit Beginn der Anter- 
stützung oder während einer berufsüblichen Arbeits
losigkeit, es sei denn, datz die Ausübung der angebote- 
nen Tätigkeit dem Arbeitslosen erhebliche Nachteile für 
sein späteres Fortkommen bringen würde.

Im übrigen enthält der Entwurf Bestimmungen 
über Matznahmen zur Verhütung und Beendigung der 
Arbeitslosigkeit, insbesondere über die wertschaffende 
(produktive) Arbeitslosenfürsorge, über die Arbeitslosen
versicherung für Seeleute, über freiwillige Weiterver
sicherung, einige allgemeine Bestimmungen, ferner 
Aeberqanasbestimmungen und endlich sehr wichtige 
Strafbestimmungen: denn es bat sich gezeigt, datz mit 
den jetzigen Ordnungsstrafen die straffe Durchführung 
der Fürsorge nicht möglich ist.

Die Begründung zum Entwurf ist inzwischen als 
34. Sonderheft des Reichsarbeitsblattes veröffentlicht 
worden. Daran darf sich die Hoffnung knüpfen, datz 
der Reichstag sich mit der erforderlichen Tatkraft der 
Arbeitslosenversicherung als einer für Staat und Wirt
schaft in gleicher Weise bedeuffamen Aufgabe baldigst 
und mit Erfolg zuwendet.



II. Der Rechtsstoff.
Bekanntmachung der neuen Fassung 

der Verordnung über Erwerbslosenfürforge 
und über die Aufbringung der Mittel für die 

Erwerbslosenfürsorge.
Dom 16. Februar 1924 (RGBl. I. 6. 127).

Tie Aenderungen durch die Gesetze vom 11. August 1924 
(NGBl. I S. 681) und vom 17. Januar 1926 (RGBl. I S. 89) 
und die Verordnung vom 23. Oktober 1924 (Reichsbesoldungs- 
blatt S. 289) sind durch Fettdruck kenntlich gemacht.

Auf Grund des Artikel 5 der Verordnung zur 
Aenderung der Verordnungen über Erwerbslosenfür
sorge und über die Aufbringung der Mittel für die 
Erwerbslosenfürsorge und des Arbeitsnachwelsgesehes 
vom 13. Februar 1924 (Reichsgesehbl. I S. 121) wird 
nachstehender Wortlaut der Verordnung über Erwerbs
losenfürsorge bekannt gemacht.

Berlin, den 16. Februar 1924.

Der Relchsarbellsmlnlster. 
3n Vertretung: 
Dr. G e t b.
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Verordnung über Erwerbslosenfürsorge. 
I. Einrichtung der Fürsorge.

8 L
(1) Die Gemeinden sind verpflichtet, soweit efn Be

dürfnis dazu besteht, eine Fürsorge für Erwerbslose 
einzurichten, der sie nicht den Rechtscharakter der 
Armenpflege beilegen dürfen. Das Ziel dieser Fürsorge 
ist im einzelnen Falle die Beendigung der Erwerbs
losigkeit durch die Aufnahme von Arbeit. Nur inso
weit dieses Ziel nicht erreicht werden kann, sind Unter
stützungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu gewähren.

(2) Die oberste Landesbehörde kann mit Zustim
mung des Neichsarbettsministers und des Reichs- 
ministers der Finanzen anordnen, datz Gemeinden eine 
Fürsorge für Kurzarbeiter einrichten.

8 2.
Gemeinden, die trotz eines vorhandenen Bedürf

nisses keine oder keine genügende Erwerbslosen- oder 
Kurzarbeiterfürsorge Anrichten, werden von der Ge- 
meindeaufsichtsbehörde oder von der Behörde dazu 
angehalten, die durch die oberste Landesbehörde hierzu 
bestimmt wird. Diese Behörden können die dazu not
wendigen Anorvnungen für Rechnung der Gemeinden 
treffen.

II. Unterstützung.
8 3.

(1) Die Fürsorge wird vorbehaltlich der Vor
schriften der 88 20 bis 26 nur arbeitsfähigen und
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arbeitswilligen Personen, die sich infolge des Krieges 
durch gänzliche oder teilweise Erwerbslosigkeit in be
dürftiger Lage befinden, gewährt. Erwerbslosigkeit ist 
nicht als Kriegsfolge anzusehen, wenn sie durch Aus
stand oder Aussperrung überwiegend verursacht ist. 
Frühestens vier Wochen nach Abschluß des Ausstandes 
oder der Aussperrung können die Gemeinden den Ar
beitnehmern beim Borltegen der allgemeinen Voraus
setzungen Erwerbslosenunterstützungen gewähren.

(2) Angehörigen eines unterstützten Erwerbslosen, 
die gegen diesen einen familienrechtlichen Unterhalts
anspruch haben oder im Falle seiner Leistungsfähigkeit 
haben würden und bis zum Eintritt der Unterstützungs
bedürftigkeit von ihm ganz oder in der Hauptsache 
unterhalten worden sind, darf keine selbständige Er- 
werbslosenunterstühung gewährt werden. 3n solchen 
Fällen ist vielmehr die Unterstützung angemessen zu 
erhöhen (Famtlienzuschläge). Stief- und Pflegekinder 
eines unterstützten Erwerbslosen stehen Angehörigen, 
die einen familienrechtlichen Unterhaltsanspruch gegen 
ihn haben, gleich, wenn sie bis zum Eintritt der Unter- 
stützungsbedürftlgkeit ganz oder in der Hauptsache un
entgeltlich von ihm unterhalten worden sind.

§4.

(1) Die Erwerbslosenunterstühung wird Erwerbs
losen nicht gewährt, die in den letzten zwölf Monaten 
vor Eintritt ihrer Unterstützungsbedürftlgkeit weniger 
als drei Monate hindurch eine Beschäftigung ausgeübt 
haben, in der sie gegen Krankheit pflichtversichert 
waren.
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(2) Der Reichsarbeitsminister kann mit Zustim
mung des Reichsrats und nach Benehmen mit dem 
Verwaltungsrat des Reichsamls für Arbeitsvermi'lt- 
lung Ausnahmen zulassen.

§ 5.
(1) Erwerbslosen, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, wird die Erwerbslosenunterstützung 
nicht gewährt. Erwerbslosen, die das 16., aber noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben, wird sie nur 
gewährt, soweit die oberste Landesbehörde oder die 
von ihr bezeichnete Stelle nach Anhörung des Ver- 
waltungsausschusses des Landesamts für Arbeitsver
mittlung festgestellt hat, daß es Personen dieser Alters
gruppen nach der allgemeinen Lage des Arbeitsmarktes 
trotz besonderer Bemühungen erst nach längerer Ar
beitslosigkeit möglich sein wird, Arbeit zu erlangen.

(2) Erwerbslose, die nach Abs. 1 nicht unter- 
stühungsberechtigt sind, bei denen im übrigen aber die 
Voraussetzungen für die Unterstützung vorliegen, kön
nen zu den Arbeiten nach § 14 zugelassen werden. Sie 
erhalten dann die entsprechende Unterstützung.

8«.
(1) Ausländern wird die Erwerbslosenfürsorge ge

währt, wenn ihr Heimatstaat deutschen Erwerbslosen 
nachweislich eine gleichwertige Fürsorge gewährt.

(2) Der Reichsarbeitsminister kann mit Zustimmung 
des Reichsrats anordnen, daß Ausländern die Für
sorge auch ohne diese Voraussetzung gewährt wird.

(3) Die Reichsregierung kann anordnen, daß gegen
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Angehörige eines ausländischen Staates em Bergel- 
LungSrecht angewendet wird.

(4) Der 2teichsarbettsminister kann bestimmen, daß 
die Zugehörigkeit zu einer Versicherung gegen Arbeits
losigkeit, die un Ausland auf Grund einer ausländischen 
Gesetzgebung eingeführt ist, einer Beschäftigung im 
Sinne des § 4 Abs. 1 gleichzustellen ist.

8 7.
(1) Gine bedürftige Lage ist vorbehaltlich der Be

stimmungen in den Abs. 3 bis 6 nur insoweit anzu
nehmen, als die Einnahmen des zu Unterstützenden ein- 
schtießlich der i>n seinem Haushalt lebenden Familien
angehörigen derart geringe sind, daß er nicht imstande 
ist, damit den notwendigen Lebensunterhalt zu bestrei
ten und als ihm keine familienrechtlichen Unterhalts
ansprüche zustehen, deren Erfüllung -den notwendigen 
Lebensunterhalt ermöglichen würde.

(2) Einnahmen des E-rwerbslosen, insbesondere 
Zinsen von Spargroschen und dergleichen, sind, abge
sehen von den Ausnahmen in Abs. 3 bis 5, voll auf 
die Erwerbslosenunterstützung anzurechnen.

(3) Unterstützungen, die der Erwerbslose auf Grund 
eigener oder fremder Borsorge bezieht, sowie Renten
bezüge sind zur Hälfte ihres Betrages auf die Erwerbs- 
losenunterstützung anzurechnen.

(4) Was der Erwerbslose durch Gelegenheits
arbeit verdient, wird auf die Erwerbslosenunterstützung 
nur dann nicht ungerechnet, wenn der Berdienst in einer 
Kalenderwoche 10 vom Hundert desjenigen Betrages 
nicht übersteigt, den der Erwerbslose bei voller Er
werbslosigkeit an Unterstützung einschließlich der Fa-
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milienzuschläge für die Kalenderwoche beziehen würde. 
Der Mehrbetrag des Verdienstes wird zu 60 vom 
Hundert angerechnet.

(5) Völlig anrechnungssrei bleiben:
1. Unterstützungen, die der Erwerbslose auf örunö 

eigener Vorsorge für den Fall der Arbeitslosig
keit bezieht,

2. Stillgeld, das eine Wöchnerin aus Grund der 
reichsgesetzlichen Vorschriften über Wochenhiife 
und Wochensürsorge erhält,

3. Zusatzrente, die auf Grund der §§ 88 bis 95 des 
Nelchsversorgungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. 3uni 1923 (Neichs- 
gesehbl. 1 6. 523) gewährt wird.

(6) Kleinerer Besitz (Spargroschen, Wohnungs- 
einrichlungen) darf für die Beurteilung der Bedürftig
keit nicht in Betracht gezogen werden.

8«.
Soweit eine Fürsorge für Kurzarbeiter eingerichtet 

ist, finden auf die Kurzarbeiterunlerstützung die §§ 3 
und 6 dieser Verordnung mit der Matzgabe Anwen
dung, datz die Bedürftigkeit nur insoweit zu prüfen ist, 
als die Stelle es anordnet, die zur Entscheidung über 
die Unterstützung zuständig ist.

8 0.
(1) Erwerbslosenunterslützung darf erst nach einer 

Wartezeit von mindestens einer Woche gewährt 
werden.

(2) Die oberste Landesbehörde kann mit Zustim
mung des Aeichsarbeilsminislers die Wartezeit bis aus
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drei Tage abkürzen. Eine Wartezeit besteht über- 
Haupt nicht für

1. die im § 12 Abs. 3 bezeichneten Personen bei 
der Rückkehr in ihren früheren Wohnort,

2. Personen, die nach einer Beschäftigung von we
niger als sechs Wochen oder nach Krankheit von 
mindestens einwöchiger Dauer unterstützungsbe
dürftig werden,

3. Personen, die unmittelbar vor Eintritt der Un- 
Lerstützungsbedürfligkeit Kurzarbeit geleistet haben 
und deshalb Lohnkürzungen unterworfen waren.

8 io.
(1) Ueber Art, Höhe und Dauer der Unterstützung 

für die Erwerbslosen und Kurzarbeiter erläßt der 
Reichsarbeilsminister Anordnungen nach Benehmen 
mit dem Berwaltungsrat des Aeichsamts für Arbeits
vermittlung. Innerhalb dieser Anordnungen bestimmt 
der Bermallungsausschutz des öffentlichen Arbeitsnach
weises, was in feinem Bezirk zu gelten hat.

(2) Die Unterstützung darf die für die einzelnen 
Orte nach Maßgabe ihrer Zugehörigkeit zu den Orts
klassen A bis E vorgeschriebenen Höchstsätze nicht über
steigen. Maßgeblich für die Einreihung der Orte in 
die Ortsklassen ist das Ortsklassenverzeichnis, wie eS 
für die Gewährung von Ortszuschlägen für die Reichs
beamten durch ’) die Fünfte Ergänzung des Besoldungs
gesetzes vom 13. Januar 1922 (Reichsgesetzbl. S. 87) und 
die bis zum 31. Oktober 1924 dazu erlassenen Ergän
zungen und Aenderungen ausgestellt ist. Die oberste 
Landesbehörde kann nach Zustimmung des Reichs- 
arbeitsministers bestimmen, baß der für einen Ort eines

Schmeiß er, Erwerbslosenfürsorge. 3
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einheitlichen Wirtschaftsgebietes geltende Höchstsatz auch 
für andere Orte dieses Gebietes zu gelten hat.

(3) Die Familienzuschläge, die ein Erwerbsloser er
hält, dürfen insgesamt das Zweifache der ihm ge
währten Unterstützung nicht übersteigen.

(4) Die selbständigen Unterstützungen, die mehrere 
in einem gemeinschaftlichen Hausstand lebenden Familien- 
Mitglieder erhalten, dürfen in ihrer Summe das Drei
fache der Unterstützung nicht übersteigen, die dem 
höchstunterstützten Mitglied der Familie für seine Per
son zusteht. Der Vorstand der Familie gilt im Sinne 
dieser Bestimmung als ihr Mitglied.

(5) Wenn eine bedürftige Lage durch einen Teil
betrag der Erwerbstosenunterstützung behoben werden 
kann, ist nur der Teilbetrag zu gewähren.

') Ist aus Grund der Ermächtigung im Artikel 6 der Zwölften 
Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom 12. Dezbr. 1923 (Reichs- 
gesetzbl. I S. 1181) in der Fassung der Verordnung zur Ab
änderung der Zwölften Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom 
11. Februar 1924 (Reichsgesctzbl. I S. 55) durch die Verordnung 
über die Achtzehnte Ergänzung des Besoldungsgesetzes vom 
23. Oktober 1924 (Reichsbesoldungsblatt S. 289) mit Wirkung 
vom 1. November 1924 ab eingesügt worden.

8 11.
Die Unterstützung darf nur für die sechs Wochen

tage gewährt werden.

8 12.
(1) Zuständig für die Gewährung der Erwerbs- 

losensürsorge ist die Gemeinde, in der der Erwerbslose 
bei Eintritt der UnterstühungsbedürftigKeit seinen
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Wohnort hat. Für die Unterstützung Erwerbsloser, die 
bis zum Eintritt öer Unterstützungsbedürstigkeit infolge 
ihrer Berufstätigkeit entweder keinen Wohnort hatten 
oder sich an ihrem Wohnort in der Reget nicht auf
halten konnten, ist die Gemeinde zuständig, in der sie 
bei Eintritt der Unterstützungsbedürstigkeit ihren 
Aufenthalt hatten, im zweiten Falle jedoch nur solange, 
als sie sich an ihrem Wohnort nicht aushallen.

(2) Zuständig für die Kurzarbeiterunterstützung ist 
die Gemeinde, in deren Bezirk der Kurzarbeiter be
schäftigt wird.

(3) Gemeinden, die in die Ortsklasse A und b ein
gereiht sind, können die Fürsorge für Erwerbslose, die 
bei Eintritt der Unterstützungsbedürstigkeit in der Ge
meinde noch nicht länger als sechs Wochen ihren Wohn- 
ort haben, auf vier Wochen beschränken. Endgültig 
zuständig für die Fürsorge ist in diesen Fällen die 
Gemeinde, in welcher der Erwerbslose vor dem legten 
Ortswechsel während wenigstens sechs Wochen seinen 
Wohnort gehabt hat. Die Beschränkung findet nicht 
statt, wenn der Erwerbslose vor Eintritt der Unter- 
stützungSbedürftigkeit an seinem Wohnort mit seiner 
Familie einen gemeinschaftlichen Hausstand begründet 
hat und noch führt oder wenn die Rückkehr in den 
früheren Wohnort tatsächlich unausführbar ist. Das 
gleiche flitf für einen reichsdeutschen Erwerbslosen, 
wenn der Ort, in dem er zuletzt während wenigstens 
sechs Wochen seinen Wohnort gehabt hat, im Ausland 
oder in Teilen des Reichsgebiets liegt, die vom Deut
schen Reiche abgetrennt oder von fremden Mächten 
beseht sind, sofern die Rückkehr in diese Reichweite

3*
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aus politischen Gründen mit erheblichen Nachteilen für 
ihn verknüpft ist. Die Vorschriften dieses Absatzes 
finden auf die Kurzarbeiterunterstützung keine An
wendung.

(4) Zur Neise in den zur endgültigen Fürsorge zu
ständigen Wohnort ist dem Erwerbslosen von der einst
weiligen fürsorgepflichtigen Gemeinde freie Fahrt sowie 
eine angemessene Beihilfe zu den Neiseunkosten, ein- 
schlietzlich der Beförderung des Umzugsguls aus 
Mitteln der Erwerbslosenfürsorge zu bewilligen.

(5) Abweichende Vereinbarungen der Gemeinden 
über die Zuständigkeit sind nur zulässig, wenn sie im 
öffentlichen Interesse liegen und bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung der betreffenden obersten 
Landesbehörden oder der von diesen bezeichneten 
Stellen.

(6) Als Wohnort im Sinne dieser Verordnung ist 
der Ort anzusehen, in dem sich eine Person nicht nur 
vorübergehend aushält, sondern mit der Absicht län
geren oder dauernden Verbleibens wohnt.

§ 13.
(1) Die Unterstützung ist zu versagen oder zu ent

ziehen, wenn der Erwerbslose sich weigert, eine nach
gewiesene Arbeit anzunehmen, die auch außerhalb 
feines Berufs und Wohnorts liegen darf und ihm nach 
seiner körperlichen Beschaffenheit zugemutet werden 
kann. Die Weigerung kann nur damit begründet wer
den, daß für die Arbeit nicht angemessener ortsüblicher 
Lohn geboten wird, die Unterkunft sittlich bedenklich ist 
und datz bei Verheirateten die Versorgung der Familie 
unmöglich wird.
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(2) Freie Fahrt für den Erwerbslosen zur Reise 
in den Beschäftigungsort nebst einer angemessenen Bei
hilfe zu den Reiseunbosten ist von der Gemeinde des 
letzten Wohnorts aus Mitteln der Erwerbslosenfür- 
sorge zu bewilligen. Wenn die im Haushalt des Er
werbslosen lebenden Familienangehörigen zur Wetter
führung des Haushalts in den Beschäftigungsort mit
reisen oder nachfolgen und der Erwerbslose nachweist, 
datz deren Unterkunft in dem Deschäftigungsorte ge
sichert ist, so ist auch diesen Familienangehörigen freie 
Fahrt nebst einer angemessenen Beihilfe zu den Reise
unkosten zu bewilligen. Auch kann die Gemeinde des 
letzten Wohnorts eine Beihilfe zu den Unkosten der Be
förderung des Umzugsguts aus Mitteln der Erwerbs
losenfürsorge gewähren.

(3) Ist bei Verheirateten die Mitnahme der Familie 
in den auswärtigen Beschäftigungsart nicht angängig, so 
kann die Gemeinde des letzten Wohnorts für die zurück
bleibenden Familienangehörigen während der Dauer 
des auswärtigen Arbeilsverhältnisses die Familien
zuschläge der Erwerbslosenunterstühung (§ 3 Abs. 2) 
ganz oder teilweise gewähren.

8 14.
Unbeschadet der Vorschrift des § 13 hat der Ver

waltungsausschutz des öffentlichen Arbeitsnachweises, 
soweit die Gelegenheit dazu besteht, die Unterstützung 
von einer Arbeitsleistung abhängig zu machen. Die 
Arbeiten dürfen nur gemeinnützigen Charakter tragen. 
Als Arbeitsleistung kann auch eine Tätigkeit bei öffent
lichen Notstandsarbetten verlangt werden. Der Ver- 
waltungsausschutz kann über die Dauer der Arbetts-
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leistuntz Bestimmungen treffen und hat dafür zu sorgen, 
daß den Erwerbslosen nur solche Arbeiten zugewiesen 
werden, die gemeinnützigen Charakter tragen und ihnen 
nach ihrem körperlichen Zustande zugemutet werden 
können.

§ 13.
(1) Für Erwerbslose unter 18 Jahren, die nach 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 unterstützunigsberechtigt sind, hat. der 
Berwaltungsausschuß des öffentlichen Arbeitsnachweises 
die Unterstützung, sofern geeignete Arbeiten im Sinne 
des § 14 nicht vorhanden find, von der Teilnahme an 
Veranstaltungen, die der beruflichen Fortbildung oder 
der Allgemeinbildung dienen, abhängig zu machen.

(2) Der Berwaltungsausschuß kann die Unter
stützung auch für Erwerbslose über 18 Jahre von der 
Teilnahme an Beranstaltungen-, die der beruflichen 
Fortbildung oder Umschulung oder der Allgemeinbildung 
dienen, abhängig machen, soweit sie nicht von einer 
Arbeitsleistung abhängig gemacht ist.

§ 16.
Der Berwaltungsausschuß des öffentlichen Arbeits

nachweises kann bestimmte Ausschließungsgründe für 
den Bezug der Erwerbslosenfürsorge (Mißbrauch der 
Einrichtung, Nichtbefolgung der Kontrollvorschriften 
und dergleichen) festsetzen.

§ 17.
Gegen Beschlüsse, die der Berwaltungsausschuß des 

öffentlichen Arbeitsnachweises auf Grund der 88 10
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Abs. 1, 14 bis 16 falzt, ist Beschwerde an den Verwal- 
lungsausschuß des Landesamts für Arbeitsvermittlung 
gemäß den §§ 51, 52 des Arbeitsnachweisgesehes zu
lässig.

8 18.
(1) Die Unterstützung darf einem Erwerbslosen in

nerhalb von 12 Monaten höchstens für die Dauer von 
insgesamt 26 Wochen gewährt werden.

(2) Abweichungen bestimmt der Aeichsarbeils- 
miniftcr oder die von ihm bezeichnete Stelle. Ins
besondere bann die Höchstdauer der Unterstützung für 
Angehörige von Berufen, die einen besonders günstigen 
Arbeitsmarkt aufweisen, bis auf 13 Wochen beschränkt, 
für Angehörige von Berufen, die einen besonders un
günstigen Arbeitsmarkt aufweisen, über 26 Wochen 
hinaus ausgedehnt werden.

(3) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die 
Stelle, die zur Entscheidung über die Unterstützung zu
ständig ist, die Fürsorge ausnahmsweise über das zu
lässige Höchstmaß hinaus verlängern, jedoch nicht um 
mehr als 13 Wochen.

(4) Die für die Entscheidung zuständige Stelle hat 
die Erwerbslosenunterstühung auf einen kürzeren Zeit- 
raum zu beschränken, wenn begründete Aussicht besteht, 
daß es dem Erwerbslosen möglich sein wird, sich inner
halb dieses Zeitraumes durch eigene Bemühung eine Ar
beit zu verschaffen, deren Ablehnung die Entziehung der 
Unterstützung nach sich zöge.

8 19. 
Die Erwerbslosenunterstühung ist der Pfändung 

nicht unterworfen.
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III. Versorgung für den Krankheitsfall.

§ 20.
(1) Die Gemeinde, die zur Auszahlung der Er- 

werbslosenunlerstühung zuständig ist, soll alle Erwerbs
losen, die sie zu unterstützen hat, bei der Allgemeinen 
Ortskrankenkasse ihres Bezirks oder einer anderen 
Krankenkasse (§ 225 der Reichsverstcherungsordnung), 
die in ihrem Bezirk ihren Sih hat und deren Leistun
gen denen der Allgemeinen Ortskrankenkasse min
destens gleichwertig find, gegen Krankheit versichern.

(2) Sie hat in diesem Falle den Erwerbslosen bin
nen drei Wochen nach Beginn der Unterstützung anzu
melden und die vollen Beiträge aus Mitteln der Für
sorge für ihn zu zahlen. Die Mitgliedschaft beginnt 
mit dem Tage, für den die Erwerbslosenunterstühung 
nach den Vorschriften des § 9 erstmalig gezahlt werden 
darf. Der Versicherte ist abzumelden, sobald die Vor
aussetzungen für den Bezug der Erwerbslosenunter
stühung nicht mehr vollständig vorliegen.

(3) Nach näherer Bestimmung des Neichsarbeits- 
ministers können Erwerbslose, die nach der Neichs- 
versicherungsordnung oder dem Reichsknappschafts- 
geseh zur Fortsetzung oder Aufrechterhaltung [einet 
Versicherung gegen Krankheit berechtigt sind, die Ver
sicherung bei ihrer früheren Kasse beantragen.

§ 21.
Als Grundlohn gilt das Doppelte des Betrages, 

den der Erwerbslose als Erwerbslosenunterstützung für 
seine Person erhielte, wenn er nicht erkrankt wäre. 

Die Leistungen der Krankenkasse bestimmen pch
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nach den Vorschriften der Relchsverflcherungsordnung. 
DaS Krankengeld darf jedoch nicht höher sein als die 
Erwerbslosenunterstützung, die der Erwerbslose für seine 
Person erhielte, wenn er nicht erkrankt wäre. Streit 
über Beitrage und Leistungen wird im Verfahren nach 
der Reichsverstcherungsordnung entschieden.

*) Die jetzige Fassung des § 21 beruht auf dem Gesetz zur 
Aenderung der Verordnung über Erwerbslosensürsorge vom 
11. August 1924 (RGBl. I S. 681).

8 22.
(1) Hängt der Erwerb eines Rechtes nach der 

Reichsversicherungsordnung oder dem Reichsknapp- 
schaftsgeseh oder der Satzung einer Krankenkasse davon 
ab, das; eine Wartezeit bei einer Kaste zurückgelegt ist 
oder während eines bestimmten Zeitraums eine Ver
sicherung von bestimmter Dauer bestanden hat, so steht 
die Versicherung nach § 20 einer Versicherung auf 
Grund der Reichsversicherungsordnung oder des Relchs- 
knappschaflsgesehes oder bei einer Ersahkaste gleich. 
Die Zeit von mindestens zehn oder sechs Monaten nach 
den §§ 195a Abs. 2, 199, 205a Abs. 1 Nr. 3 der Reichs- 
Versicherungsordnung gilt als Wartezeit im Sinne dieser 
Vorschrift.

§ 23. 
Ein Ausscheiden aus der Kasse, das deshalb er

folgt, weil eine Voraussetzung für den Bezug der Er- 
werbslosenunterstühung weggefallen ist, steht dem Aus
scheiden wegen Erwerbslosigkeit im Sinne des § 214 der 
Reichsversicherungsordnung und dem Ausscheiden aus


